
I1 Regelung für die digitale Landesmitgliederversammlung beibehalten!

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 26.11.2021
Tagesordnungspunkt: TOP 3 Satzung, Ordnungen und Statuten

Die Landesmitgliederversammlung möge folgende Änderung im Paragraph 12 der 
Allgemeinen Geschäftsordnung der GRÜNEN JUGEND Bayern beschließen:

§ 12 Schlussbestimmungen

Die Bestimmungen des §11 der Allgemeinen Geschäftsordnung gelten bis 31. 
Dezember 2022. Eine Verlängerung der Frist ist mit absoluter Mehrheit möglich.

Begründung

erfolgt mündlich

Landesjugendkongress der GRÜNEN JUGEND Bayern
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